
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTEILUNG AN DIE PARTIZIPANTINNEN  

UND PARTIZIPANTEN DER LOEB HOLDING AG  
 

 

 

 

 
Bern, im Mai 2021 

 

 

Gesetzliche Verjährungsfristen Dividende und Nennwertrückzahlung 

 

Sehr geehrte Partizipantinnen, sehr geehrte Partizipanten 
 
Die Loeb Holding AG wird ab 1.1.2022 die gesetzlichen Verjährungsfristen auf noch nicht geltend 
gemachten Dividenden (5 Jahre) und auf noch nicht geltend gemachten Nennwertrückzahlun-
gen (10 Jahre) anwenden. 
 
Verjährte Ansprüche werden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr ausbezahlt. 
 
Wir bitten Sie höflich um Kenntnisnahme. 
 
Freundliche Grüsse 

 
Gaius d’Uscio  
Präsident des Verwaltungsrates 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  


